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Klever Motorrad-Club 1976 e.V. Nieler Str. 28 47533 Kleve      
 

Motorradfahren auf der Rennstrecke 
 

Assen/NL Montag, 24.08.2026 09.00 Uhr – 17.30 Uhr 
Vier Gruppen! 

 
Frühbucherrabatt bis 24.05.2026   315,00 € 
Normalbucher ab 25.05.2026   355,00 €  
Spätbucher!  ab 26.07.2026    395,00 € 
 

Erst durch die rechtzeitige Einzahlung des Betrages wird die Anmeldung gültig. 
 

Schnupperrunde! 15.05 Uhr – 15.25 Uhr - 60 € 
Instruktoren führen kleine Gruppen, generelles Überholverbot! (siehe Zeitplan) 

 
Anreise am Vortag und Übernachtung im Fahrerlager möglich! 

 
Am Montagmorgen bieten wir wieder Kaffee (eigenen Becher mitbringen!) und zur Mittagszeit einen 

Imbiss an – kostenlos! 
 

Wir fahren kein Rennen, wir veranstalten kein Renntraining!  
 

Deswegen nehmt Rücksicht auf langsamere Fahrer! 
 

Die Spiegel müssen abmontiert, weggeklappt oder zugeklebt werden! 
 

Jeder weiß dann, dass der Vordermann ihn nicht sieht! 
 

Fahrt entsprechend! 
 

Achtung! Phonbegrenzung einhalten! 88 dB(A) 
Bei Nichteinhaltung der Phongrenze erfolgt sofort durch die Race Control Assen der 

Ausschluss des Teilnehmers. 
 

Nennungsformular auf der KMC-Web-Site! 
 

Weitere Informationen: Erich Bremen 02821-30632 
 

Allzeit gute Fahrt wünscht der Klever Motorrad-Club. 
 

gez.:  Erich Bremen 
(1. Vorsitzender) 
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Achtung! 

 
Fotos  

In diesem Jahr konnten wir den Profifotografen Markus Stiefken für 

unsere Veranstaltung verpflichten. Ihr könnt euch nach der 

Veranstaltung an Markus per E-Mail, und unter Bezug / Nennung 

und  Startnummer wenden, und Fotos anfordern.  

Bilder, die euch gefallen, können dann käuflich erworben werden. 

Alle weiteren Fragen beantwortet Markus gerne. 

Bilder auf Sticks, wie in der Vergangenheit gibt es in diesem Jahr nicht. 

________________________________________________________________________ 

Wer seine Nennung geschickt hat und die Zahlung erfolgt ist, dann aber doch nicht 

teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, einen Ersatzfahrer zu benennen. Dieser Ersatzfahrer 

muss ein Nennungsformular ausfüllen und unterschreiben, ohne dieses darf er nicht fahren! 

Es erfolgt keine Rückvergütung. 

________________________________________________________________________ 

Eine Nennung kann nur noch ausschließlich über unsere Webseite erfolgen. 

www.klever-motorrad-club.de 

________________________________________________________________________ 

Ihr könnt gerne eure eigenen Kaffeebecher mitbringen! 

 

 

Wenn ihr die TT Circuit Assen App auf euren Mobiltelefon ladet, könnt ihr live verfolgen, wer 

wo auf der Strecke fährt und eure Zeiten notieren lassen! 
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Klever Motorrad-Club e.V. Nieler Str. 28 47533 Kleve 
 
 

 assenteam@kmc1976.de  www.klever-motorrad-club.de  

Zeitplan Assen 2026 
Uhrzeit Montag, 24.08.2026 

08:30 Fahrerbesprechung 
Beginn Ende Gruppe Startnummern 

9:00 9:20  langsamere (grün) 1 - 44 
9:20 9:40  mittlere (blau) 45 - 88 
9:40 10:00 schnellere (gelb) 89 - 132 

10:00 10:20 schnellste (rot) 133 - 176 
10:20 10:40  langsamere (grün) 1 - 44 
10:40 11:00  mittlere (blau) 45 - 88 
11:00 11:20 schnellere (gelb) 89 - 132 
11:20 11:40 schnellste (rot) 133 - 176 
11:40 12:00  langsamere (grün) 1 - 44 

12:00 12:45 Mittagspause 
12:45 13:05  mittlere (blau) 45 - 88 

13:05 13:25 schnellere (gelb) 89 - 132 

13:25 13:45 schnellste (rot) 133 - 176 
13:45 14:05  langsamere (grün) 1 - 44 
14:05 14:25  mittlere (blau) 45 - 88 
14:25 14:45 schnellere (gelb) 89 - 132 
14:45 15:05 schnellste (rot) 133 - 176 

15:05 15:25 Schnupperrunde (mit Instruktoren, Überholverbot) 

15:25 15:45  langsamere (grün) 1 - 44 
15:45 16:05  mittlere (blau) 45 - 88 
16:05 16:25 schnellere (gelb) 89 - 132 
16:25 16:45 schnellste (rot) 133 - 176 
16:45 17:05  langsamere & mittlere (grün & blau) (max. 44 Teilnehmer) 
17:05 17:30  schnellere & schnellste (gelb & rot) (max. 44 Teilnehmer) 

Änderungen vorbehalten     
In der Schnupperrunde sollen nur absolute Fahranfänger, Führerscheinneulinge, 
Leute ohne Rennstreckenerfahrung, die einfach mal ausprobieren möchten, ob 
Rennstreckenfahren für sie etwas wäre, einige Runde drehen, ohne Angst zu haben, 
anderen im Wege zu sein oder bedrängt zu werden, deshalb: Überholverbot! 
Nicht fahren sollen Leute mit Rennstreckenerfahrung. 
Erlaubt ist für diejenigen durchaus, als Instruktor vorzufahren, ohne seinem 
"Schützling" wegzufahren. Sinnvoll ist eine vorherige Besprechung mit Erich oder  
einem anderen KMC-Mitglied.   
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Der Klever-Motorrad-Club e.V., kurz KMC genannt, übernimmt gegenüber dem Teilnehmer keinerlei Haftung für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden. Der Teilnehmer verzichtet unter Ausschluss des Rechtsweges durch Abgabe dieser Nennung für sich und die 
gegenüber ihm unterhaltsberechtigten Personen, für jeden im Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung erlittenen Unfall oder 
Schaden; auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriff gegen den Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer, soweit der Unfall oder 
Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 

1. Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder durch das von Ihnen benutzte Fahrzeug verursachten 
Schäden. Verstöße gegen das Reglement führen zum sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung. Die 
Flaggensignale der Streckenposten sind zu beachten. 
 
 

2. Der KMC übernimmt keinerlei Gewähr für den Zustand der Rennstrecken und der dazugehörigen Einrichtungen. 
Da die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfindet, ist der KMC nicht zur Rückzahlung des Nenngeldes verpflichtet. 
 
 

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, die Anweisungen des Streckenpersonals sowie der Mitarbeiter des KMC zu 
befolgen. Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass er andere durch sein Verhalten nicht gefährdet. 
Insbesondere ist darauf zu achten, dass Fahrzeuge verschiedener Klassen gleichzeitig auf der Rennstrecke 
fahren, wodurch zum Teil hohe Geschwindigkeitsunterschiede gegeben sind. 
 
 

4. Wenn der Teilnehmer nachhaltig die Veranstaltung stört, oder sich grob fahrlässig und/oder verkehrswidrig verhält, 
kann er mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die 
Nenngebühr wird dann nicht zurückerstattet. 
 
 

5. Die Motorräder müssen technisch einwandfrei und sollten versichert sein. Die Haftpflichtversicherung übernimmt 
dann Personen- und Sachschäden. Ansonsten haften die Fahrer mit ihrem Privatvermögen. Die Spiegel müssen 
abmontiert, mindestens aber zugeklebt werden! 
 
 

6. Die Fahrer dürfen nur in Protektoren – Kombi, Motorradstiefeln, Motorradhandschuhen und intaktem Integralhelm 
fahren. Bei Alkoholgenuss oder Einnahme von starken Medikamenten und Drogen gilt Fahrverbot. 
 
 

7. Der KMC ist berechtigt, Nennungen ohne Angaben von Gründen zurückzuweisen. 
 
 

8. Ich bin mit der Nutzung meiner personenbezogenen Daten, Bild und Digitales nur für Zwecke des KMC 
einverstanden. Die Veranstaltung dient nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten. Wir veranstalten kein 
Renntraining. Diese Vereinbarung wird mit der Abgabe der Nennung an den KMC allen Beteiligten gegenüber 
wirksam. 
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Einverständniserklärung 

Ich erkläre mich mit der Abgabe und Übermittlung der Nennung 2026 damit einverstanden, dass im Rahmen der durchgeführten Assen Veranstaltung 
am 24.08.2026 des Klever Motorrad Club 1976 e.V., Bilder und / oder Videos von meiner Person gemacht werden zur Veröffentlichung 

 auf der Homepage des VEREINS „Klever Motorrad Club 1976 e.V.“

 (www.Klever-Motorrad-Club.de ) 
 in (Print-)Publikationen des VEREINS

 auf Messenger Dienste / Seite des VEREINS

 auf Stick gespeicherten Fotos / Videos zur Weitergabe an Veranstaltungsteilnehmer

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und / oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des 
VEREINS.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und / oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 
weitergeben.  

Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem VEREIN unter ( info@klever-motorrad-club.de)  jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist. 

Kommunikation per E-Mail und/oder Telefon 

Weiterhin willige ich ein, dass meine bei den Verantwortlichen gespeicherten personenbezogenen Daten durch den „Klever-Motorrad-Club e.V.“ für 
die persönliche Kontaktaufnahme verwendet werden dürfen. 

Widerrufsrecht 

Die hier abgedruckten Datenschutzrechtliche Einwilligungen werden durch Ihre Unterschrift erteilt. Sie haben das Recht, Ihre einmal erteilten 
Einwilligungen jederzeit gegenüber dem „ Klever-Motorrad-Club e.V.“ zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Verantwortliche die 
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf.  

Alle oben aufgeführten Einwilligungen sind freiwillig. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruch Gebrauch machen, dann genügt eine E-Mail an: 

Klever-Motorrad-Club e.V.  
Info@klever-motorrad-club.de 
Betreff: Widerspruch 
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Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- 
und / oder Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO 

 
1. Datenschutzverordnung: 

Verantwortlich für den Datenschutz 

 

Klever-Motorrad-Club 1976 e.V. 
Nieler Str 28 - 47533 Kleve 

info@klever-motorrad-club.de 

 

2. Zweck der Verarbeitung:  
Die Fotos und / oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des VEREINS. 

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:   
Die Verarbeitung von Fotos und / oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte (s. unter 5.) erfolgt aufgrund 
ausdrücklicher Einwilligung des / der Personensorgeberechtigten bzw. des / der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in ( Print ) Publikationen des Veranstalters sowie auf deren Homepage / 
Messenger Dienste o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter 
Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

4. Kategorien von Empfänger / innen der personenbezogenen Daten:  
Die Fotos und/oder Videos werden nicht an Dritte weitergegeben. ODER: Die Fotos und / oder Videos werden AUS DIESEM 
GRUND an Dritte ( AN WEN? KONKRETE NENNUNG ) weitergeben zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit werden sie ggf. auf der 
Homepage des VEREINS eingestellt sowie für die Messenger Dienste des Vereins verwendet. 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:  
Fotos- und / oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des VEREINS gemacht werden, werden vorbehaltlich 
eines Widerrufs der Einwilligung des / der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.  

6. Widerrufsrecht bei Einwilligung:   
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und / oder Videos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit, 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

7. Betroffenenrechte:  
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

a) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
(Art. 15 DSGVO) 

b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO) 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch 
gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO) 

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO) 

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der / die Verantwortliche, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der Landesbeauftragten für Datenschutz      des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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